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Seen

Die Entwicklung der europäischen Asylpolitik bis zum
Vertrag von Amsterdam

| Florian von Alemann

eit dem Inkrafttreten des Amster-
Ss damer Vertrages am 1. Mai 1999

ist Asylpolitik eine echte Aufgabe
der EG. Diesen Schritt kann man durch-
aus als Demokratisierung bezeichnen,

indem die Asylpolitik grundsätzlich in
das allgemeine Rechtssetzungsverfahren
der EG einbezogen wurde. Allerdings
hat er einen langen Vorlauf, der die
Asylpolitik bis heute prägt. Diese Ent-
wicklung soll hier im einzelnen kurz
skizziert werden.

Was bisher geschah

In den Ursprungsverträgen zur Grün-
dung der drei europäischen Gemein-
schaften! war von Asylrecht keine Rede.
Nach dem Prinzip der enumerativen
Einzelermächtigung? durften und dürfen
die Gemeinschaften nur dort tätig wer-
den, wo sie dazu ausdrücklich ermäch-

tist wurden. Aus diesem Grundfandeine
Beschäftigung mit Asylpolitik zunächst
nur außerhalb der Gemeinschaften in
zwischenstaatlichen Arbeitsgruppenstatt.
Aus den Beratungen dieser Gruppen
ging schließlich das sogenannte Schen-
gener Abkommen vom 14. Juni 1985
hervor. Darin wurde eine verstärkte
Zusammenarbeit „gegen die unerlaubte

Einreise und den unerlaubten Aufenthalt
von Personen“ und eine Harmonisie-
rung der entsprechenden Gesetze? ver-
einbart. Zur Umsetzung wurden dann
das sogenannte Dubliner Übereinkom-
men (DÜ) vom 15. Juni 1990 und das
sogenannte Schengener Durchführungs-

übereinkommen (SDÜ) vom 19. Juni
1990 geschlossen. Insofern sich die
beiden Abkommen im asylrelevanten

Teil überschneiden, geht nach dem soge-

nannten Bonner Protokoll vom 26. April
1994 das DU vor‘.
Auch nach dem Inkrafttreten der bei-

den Abkommen blieb das materielle
Asylrecht und das Asylverfahren eine
Angelegenheit der Mitgliedsstaaten. Al-
lerdingsist nun ausschließlich derjenige
Mitgliedsstaat für das gesamte Verfah-
ren zuständig, der die Einreise des

Flüchtlings ermöglicht hat. Die anderen
Mitgliedsstaaten könnenihn dorthin un-
verzüglich zurückschieben, ohne seine
Berechtigung weiter zu prüfen. Es bleibt
aber ausdrücklich das Recht vorbehal-
ten, Flüchtlinge in Drittstaaten außer-
halb der EU zurückzuschieben®. Das
dadurch geschaffene Anreizsystem,
Flüchtlinge gar nicht erst auf das Gebiet
seines Staates zu lassen, wird durch die

Verpflichtung komplettiert, in die natio-
nalen Rechtsordnungen Sanktionen auf-
zunehmen gegen Beförderungsunter-

nehmen, die Flüchtlinge ohnedie erfor-

derlichen Einreisepapiere ins Land be-
fördern. Desweiteren soll eine Pflicht
der Unternehmen, diese Dokumente im
Vorfeld zu überprüfen, eingeführt wer-
den’. Außerdem wurde durch das SDÜ
das Schengener Informationssystem
(SIS) geschaffen®. Gespeichert werden

darin die personenbezogenen Daten von
Flüchtlingen, die abgeschoben werden
sollen, die zu einer Freiheitsstrafe von

einem Jahr verurteilt wurden oder gegen
die lediglich der begründete Verdacht
einer schwerenStraftat vorliegt?.

Maastricht und dann?

Zunächst brachte die Gründung der

Europäischen Union durch den Vertrag
von Maastricht vom 7. Februar 1992

selbst materiell wenig Neues. Zwar
wurde die Asylpolitik als „Angelegen-
heit von gemeinsamen Interesse“ in die
sogenannte dritte Säule, die Zusammen-
arbeit in den Bereichen Justiz und Inne-
res, einbezogen". Aufgrund des Zwangs
zur einstimmigen Beschlußfassung des
Rates!', der im wesentlichen auf bloße

Unterrichtung reduzierten Mitwirkung
des Europäischen Parlamentes'? und der
fehlenden Kompetenz des Europäischen
Gerichtshofes"? änderte sich in der Sache
allerdings wenig. Die Möglichkeit, nun
formell unter dem Dach der Europäi-
schen Union gemeinsamePolitikansätze
im Bereich Asyl zu verfolgen, führte
aber vor allem zu drei Ereignissen, die

die europäische Asylpolitik nach dem
Maastrichter Vertrag prägten:
Den wichtigsten Einschnitt brachte

die Tagung der für Einwanderungs-
fragen zuständigen Minister vom 30.
November und 1. Dezember 1992 in
London. Dort wurdendrei Entschließun-

gen angenommen,die von allen Mitglied-
staaten umgesetzt wurden und das Asyl-
recht in Europa entscheidend verändert
haben'‘. Die erste betrifft die Einrich-
tung der Kategorie „offensichtlich unbe-

gründeter“ Asylanträge. Diese sehr weit
definierte Kategorie von Anträgensoll in
einem beschleunigten Verfahren und un-
ter zusätzlicher Rechtsschutzeinschrän-
kung behandelt werden. Dann einigten
sich die Minister auf das Konzept des
„sicheren Drittstaates‘“ und schließlich

auf die Konstruktion des „sicheren Her-
kunftslandes“. Um die Regelungen auch
praktisch umzusetzen, haben die
Mitgliedstaaten einzeln oder gemeinsam
ein Geflecht von Rücknahmeabkommen
mit potentiellen Drittstaaten geschlos-  
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sen. Darin verpflichten sich diese, über

ihr Staatsgebiet eingereiste Flüchtlinge
sowie eigene Staatsangehörige problem-
los zurückzunehmen. Prototyp dieser
Abkommen war das mehrseitige
Rücknahmeabkommen der Schengen-

Staaten mit Polen vom 29. März 1991.
Inzwischen existiert ein vom Rat der
Innen- und Justizminister am 30. No-
vember 1994 verabschiedeter Muster-
entwurf für derartige Abkommen. Auf
Anrainerstaaten wird von der EU zuneh-
mend wirtschaftlicher Druck ausgeübt,

Rücknahmeabkommen zu unterzeich-
nen.
Das nächste Ereignis ist die Resoluti-

on des Europäischen Rates über
„Mindestgarantien für Asylverfahren“

vom 20. Juni 1995'5. Darin sind zwar
rudimentäre Mindeststandards vorgese-
hen, wie Abschiebeschutz bis zur Ent-

scheidung über den Asylantrag, Prüfung
des Antrags durcheinespezialisierte und
informierte Behörde sowie die Möglich-
keit, Rechtsmittel mit aufschiebender

Wirkung einzulegen. Diese Garantien
gelten allerdings nicht oder nur einge-
schränktfür die oben genannten Katego-
rien der „offensichtlich unbegründeten“

Anträge sowie derjenigen aus „sicheren

Drittstaaten‘ und „sicheren Herkunfts-

ländern“.
Schließlich ist noch der „Gemeinsame

Standpunkt“ des Europäischen Rates
vom 4. März 1996 übereine einheitliche
Definition des Flüchtlingsbegriffes be-
deutsam'‘. Darin legen die Mitglieds-
staaten fest, was sie unter einem Flücht-
ling im Sinne des Art. 1 der Genfer
Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951
(GFK)verstehen. Entscheidend daranist

die Betonung, daß Verfol-
gung vom Staat aus-
gehen oder von die-
sem gebilligt oder
gefördert werden
muß. Wenn der
Staat lediglich un-
tätig bleibt, muß in
einer besonderen
Prüfungfestgestellt
werden, woraufdie-

se Untätigkeit be-
ruht!”. Außerdem
werden Bürger-

kriegsflüchtlinge
nur eingeschränkt
anerkannt!®. Beides
dürfte mit der GFK
nicht vereinbar
sein. Völkerrecht-
lich ist es höchst
seltsam, daß eine

Staatengruppe eine
regionale Interpre-
tation eines ver-
bindlichen völker-
rechtlichen Vertra-
ges vereinbart. Es
bleibt daherfestzu- 

halten, daß sämtliche Mitgliedsstaaten
der Europäischen Union weiterhin un-
eingeschränkt an die GFK gebunden
sind und in ihrer Gesetzgebung und
Verwaltungspraxis zu deren Maßstäben
zurückkehren müssen.

Amsterdam bis Tampere

Eine Zäsur, wenn nicht für die Praxis,

dann doch zumindest für die vertragli-
chen Grundlagen, stellt der Vertrag von

Amsterdam (AV) vom 2. Oktober 1997

dar. Die wichtigste Neuerung besteht in
der Einbeziehung der Asylpolitik in die
„erste Säule“ der EU durch die Einfü-

gung eines neuen Titels in den EG-
Vertrag”. Damit besteht eine echte
Gemeinschaftskompetenz im Asyl-
bereich. Allerdings gelten für einen
Übergangszeitraum von 5 Jahren eine
Reihe von Einschränkungen. So ist der
Rat nicht auf das alleinige Initiativrecht
der Kommission angewiesen, sondern
kann auchaufInitiative eines Mitglieds-
staates tätig werden. Schwerwiegender
ist die Beschränkung der Mitwirkung
des Europäischen Parlamentes auf bloße
Anhörung?” und die Einschränkung der
Kontrollbefugnisse des Europäischen
Gerichtshofes?!. Für diese Zeit wird dem
Rat ein umfassendes Arbeitsprogramm
auferlegt, Maßnahmen sowohlin Bezug
auf das formelle, als auch das materielle

Asylrechtzu treffen.
Neben den institutionellen Änderun-

gen wurde durch den AV der sogenannte
„Schengen Besitzstand“ in den Rahmen
der EG einbezogen”. Darunter versteht
man das SÜ und das SDÜ inklusive der
auf ihnen aufbauenden Ausführungs-
beschlüsse. Außen vorbleibenlediglich
Großbritannien und Irland. Das reiht
sich in die Tendenzein, im Asylbereich

erst einmal außerhalb der Gemeinschaf-
ten und der Union Fakten zu schaffen,

die dann nachträglich in die Verträge
einbezogen werden. In Konsequenzfolgt
daraus auch, daß der „Schengen Besitz-

stand“ als aquis communitaire Beitritts-
voraussetzung für alle Kandidatenist.
Durch ein weiteres Protokoll wird das
Asylrecht für EU-Bürger in den Mit-
gliedsstaaten komplett ausgeschlossen”.
Auch wenn die praktische Relevanz
gering sein dürfte, ist das Protokoll
kaum mit der GFK vereinbar.
Aufdem Gipfel im finnischen Tampere

vom 15. / 16. Oktober 1999 wurden nun
die ersten Schritte eingeleitet, um das

Arbeitsprogramm des AV umzusetzen.
Auch wenndie Ergebnisse in der Regel
nur aus Absichtserklärungen bestehen,

werden docheinige Tendenzendeutlich.
Erstens wird vereinbart, energischer ge-
gen illegale Einwanderung und Flucht-
helfer vorzugehen. Dafür sollen europäi-
sche Rechtsvorschriften mit „strengen
Sanktionen zur Ahndungdieses schwe-
ren Verbrechens“ erlassen werden. Au-

ßerdem soll auf ein gemeinsames euro-
päisches Asylsystem hingearbeitet wer-
den. Dazu soll die Kommission inner-
halb eines Jahres eine Mitteilung ausar-
beiten. Und weiterhin sollen die Arbei-
ten zu dem Fingerabdruckidentifizie-
rungssystem von Asylbewerbern (Euro-
dac) unverzüglich zu Ende gebracht
werden. Die Vorlage zu diesem System
ist inzwischen schon vom Europäischen
Parlament im Grundsatz gebilligt wor-
den und wird wohl noch 1999 vom Rat
verabschiedet werden.

Fazit

Auch wenn in den Verträgen und den
Stellungnahmen der Organe der EU
immer wieder die Bedeutung der GFK
betont wird, hat sich die EU von ihr

schon längst entfernt. Flüchtlinge wer-
den ausschließlich als ein Problem der
„Inneren Sicherheit“ gesehen. Zwar ist
die Einbeziehung der Asylpolitik in die
„erste Säule“ als Demokratisierung

grundsätzlich zu begrüßen,in der Praxis
ergibt sich daraus aber noch keine
fortschrittlichere Politik. Die wichtigste
Konsequenzist allerdings, daß Asyl nun
unwiederbringlich ein europäisches The-
ma ist. Das muß allen, die für offene
Grenzeneintreten, bewußt werden.
Florian von Alemann studiert Jura
undist Mitglied der JungdemokratlIn-
nen/Junge Linke.
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